
Einladung zur ordentlichen 
Hauptversammlung
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elektrisiert !



Voltabox AG
Delbrück
ISIN DE000A2E4LE9 / WKN A2E4LE

Einladung zur ordentlichen 
Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am 

16. Mai 2019, um 10:00 Uhr 
in der Stadthalle Delbrück, Boker Straße 6, 33129 Delbrück, 
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Anfahrtsbeschreibung
 
Mit dem Auto
A2 aus Richtung Hannover
Autobahnkreuz Bielefeld/Paderborn auf die A33 bis zur Abfahrt Paderborn /  
Schloß Neuhaus / Delbrück, von dort auf der B64 bis Delbrück, der 
Beschilderung „Stadthalle Delbrück“ folgen.

A2 aus Richtung Dortmund
Abfahrt Rheda-Wiedenbrück auf die B64 bis Delbrück, von dort der 
Beschilderung „Stadthalle Delbrück“ folgen.

A44 aus Richtung Kassel
Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren auf die A33 bis zur Abfahrt Paderborn /  
Schloß Neuhaus / Delbrück, von dort auf der B64 bis Delbrück, von dort 
der Beschilderung „Stadthalle Delbrück“ folgen.
 
Parkmöglichkeiten
Parkplätze stehen rund um die Stadthalle in ausreichendem Maße 
unentgeltlich zur Verfügung.
 
Mit dem Flugzeug
Flughafen Paderborn/Lippstadt
 
Mit der Bahn
Paderborn Hauptbahnhof, von dort mit den Linien 440 (Schnellbus) / 444 / 
445 nach Delbrück (Stadthalle)
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Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Voltabox 
AG, des gebilligten Konzernabschlusses und des zusammen-
gefassten Lageberichts für die Voltabox AG und den Konzern, 
des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben 
nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des 
Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2018
 
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen (§§ 172 und 
173 AktG) erfolgt zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschluss-
fassung, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten 
Jahresabschluss gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit 
festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen die Hauptver-
sammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses zu 
beschließen hätte, liegen nicht vor.

Die vorgenannten Unterlagen sind über unsere Internetseite 
unter http://www.voltabox.ag/ unter der Rubrik „Investor 
Relations/Hauptversammlung“ zugänglich. Auf Anfrage wird 
jedem Aktionär ein Exemplar zugesandt. Ferner werden sie in 
der Hauptversammlung zugänglich sein und dort auch näher 
erläutert werden.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
des Geschäftsjahres 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn  
der Voltabox AG aus dem Geschäftsjahr 2018 in Höhe von  
EUR 1.494.282,84 wie folgt zu verwenden:

a)  Ausschüttung einer Dividende in Höhe von  
EUR 0,03 je dividendenberechtigter Stückaktie:  
EUR 474.750,00

b)  Vortrag des Restbetrags auf neue Rechnung:  
EUR 1.019.532,84

Seit dem 1. Januar 2017 ist der Anspruch der Aktionäre auf ihre 
Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss 



4 Voltabox

folgenden Geschäftstag fällig (§ 58 Abs. 4 Satz 2 AktG). Die 
Dividende ist daher am 21. Mai 2019 fällig.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für 
das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für dieses 
Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für 
das Geschäftsjahr 2018
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses 
Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 
sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht 
des Halbjahresfinanzberichts im Geschäftsjahr 2019
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Düsseldorf, wird zum Abschlussprüfer für das 
Geschäftsjahr 2019 sowie zum Prüfer für eine etwaige prüferi-
sche Durchsicht des verkürzten Abschlusses und Zwischenla-
geberichts für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahrs 
2019 gewählt.

 

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, 
die sich rechtzeitig angemeldet und ihre Berechtigung zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 
Stimmrechts in der Hauptversammlung nachgewiesen haben. 
Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in 
deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
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Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung 
ist durch einen in Textform erstellten Nachweis des Anteils-
besitzes durch das depotführende Institut nachzuweisen. Der 
Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst 
sein und hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten 
Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen, also auf den 
25. April 2019, 00:00 Uhr (Nachweisstichtag). Die Anmeldung 
und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesell-
schaft mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, 
mithin spätestens bis zum 9. Mai 2019, 24:00 Uhr, unter fol-
gender Adresse zugehen:

Voltabox AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Telefax: +49 89 30903-74675
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Bedeutung des Nachweisstichtags
Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für den 
Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts 
in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt 
für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Aus-
übung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis 
des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Die 
Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 
der Umfang des Stimmrechts bemessen sich nach dem Aktien-
besitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Die Aktien werden 
am Nachweisstichtag oder bei Anmeldung zur Hauptversamm-
lung nicht gesperrt; vielmehr können Aktionäre über ihre Aktien 
auch nach dem Nachweisstichtag und nach Anmeldung weiter-
hin frei verfügen. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen 
Veräußerung der Aktien nach dem Nachweisstichtag ist für die 
Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich 
der Aktienbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeb-
lich. Aktionäre, die ihre Aktien nach dem Nachweisstichtag 
vollständig oder teilweise veräußern, sind daher – bei rechtzei-
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tiger Anmeldung und Vorlage des Nachweises des Anteilsbe-
sitzes – gleichwohl zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt. Veräußerungen 
von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben demnach keine 
Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf 
den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den 
Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, 
die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und 
ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erwerben, können 
nicht an der Hauptversammlung teilnehmen und sind auch 
nicht stimmberechtigt, es sei denn, sie haben sich insoweit 
bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen las-
sen. Der Nachweisstichtag ist kein relevantes Datum für eine 
etwaige Dividendenberechtigung.

Stimmrechtsvertretung
Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversamm-
lung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinsti-
tut, eine Aktionärsvereinigung, eine andere Person oder 
durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter, 
ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und 
der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-
schaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Entsprechende 
Vordrucke und weitere Informationen erhalten die Aktionäre 
auf ihre ordnungsgemäße Anmeldung. Bevollmächtigt der 
Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine 
oder mehrere von diesen zurückweisen.

Der Widerruf der Bevollmächtigung kann auch durch persön-
liche Teilnahme des Vollmachtgebers an der Hauptversamm-
lung erfolgen. Aktionäre können für die Vollmachterteilung 
den Vollmachtabschnitt auf der Rückseite der Eintrittskarte, 
die sie nach der Anmeldung erhalten, verwenden.

Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-
schaft kann auch auf elektronischem Weg per E-Mail an die 
folgende E-Mail-Adresse der Gesellschaft übermittelt werden:

E-Mail: Vollmacht-HV2019@voltabox.ag
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Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen gemäß  
§ 135 Abs. 8 AktG oder § 135 Abs. 10 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG 
gleichgestellte Personen, Institute oder Unternehmen können 
für ihre eigene Bevollmächtigung abweichende Regelungen 
vorsehen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditins-
titut, eine Aktionärsvereinigung oder diesen gemäß § 135 Abs. 8 
AktG oder § 135 Abs. 10 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG gleichge-
stellte Institute, Unternehmen oder Personen bevollmächtigen 
wollen, mit den Vorgenannten über die Form der Vollmacht ab.

Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Voltabox 
AG als Stimmrechtsvertreter benannte Mitarbeiter der Gesell-
schaft bereits vor der Hauptversammlung für die Ausübung 
des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Den Stimmrechtsvertre-
tern müssen dazu Vollmacht sowie ausdrückliche und eindeu-
tige Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu jedem 
bekannt gemachten Beschlussvorschlag erteilt werden. Die 
Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzu-
stimmen. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung 
fehlt, werden sich die Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen 
Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. Für die Ertei-
lung der Vollmacht und Stimmrechtsweisungen an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kann das auf der 
Eintrittskarte vorgesehene Vollmachts- und Weisungsformular 
verwendet werden. Wortmeldungen oder andere Anträge wer-
den durch Stimmrechtsvertreter nicht entgegengenommen.

Die Aktionäre, die diesen Service in Anspruch nehmen wollen, 
senden die Vollmacht mit Weisungen bitte spätestens bis 
15. Mai 2019, 12:00 Uhr, an:

Voltabox AG
Hauptversammlung 2019
Artegastraße 1
33129 Delbrück
Telefax: +49 5250 9930-901
E-Mail: Vollmacht-HV2019@voltabox.ag
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Auch bei Bevollmächtigung eines Dritten oder der Stimmrechts-
vertreter der Gesellschaft ist eine frist- und formgerechte 
Anmeldung des Aktionärs unter Nachweis des Anteilsbesitzes 
nach den vorstehenden Bedingungen erforderlich.

Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 
122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 
erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tages-
ordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen 
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvor-
lage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand 
der Voltabox AG zu richten und muss der Gesellschaft mindes-
tens 30 Tage vor der Hauptversammlung, d. h. spätestens bis 
zum 15. April 2019, 24:00 Uhr, zugehen. Bitte richten Sie ent-
sprechende Verlangen ausschließlich an folgende Adresse:

Voltabox AG
Der Vorstand
Artegastraße 1
33129 Delbrück

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindes-
tens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inha-
ber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entschei-
dung des Vorstands über den Antrag halten. Für die 
Berechnung der Aktienbesitzzeit findet § 70 AktG Anwendung. 
Im Übrigen ist § 121 Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden.

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden 
unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger 
bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung 
zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass 
sie die Information in der gesamten Europäischen Union  
verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse 
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http://www.voltabox.ag/ unter der Rubrik „Investor Relations/
Hauptversammlung“ bekannt gemacht und den Aktionären 
mitgeteilt.

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 
127 AktG
Jeder Aktionär hat das Recht, vor und in der Hauptversamm-
lung Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen von Vorstand 
und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesord-
nung zu stellen sowie Wahlvorschläge zu machen.

Im Vorfeld der Hauptversammlung sind Gegenanträge und 
Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne der §§ 126 Abs. 1,  
127 AktG ausschließlich an die folgende Adresse zu richten:

Voltabox AG
Hauptversammlung 2019
Artegastraße 1
33129 Delbrück
Telefax: +49 5250 9930-901
E-Mail: Vollmacht-HV2019@voltabox.ag

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge 
werden nicht berücksichtigt.

Rechtzeitig innerhalb der Frist des § 126 Abs. 1 AktG, d. h.  
spätestens bis zum 1. Mai 2019, 24:00 Uhr, unter vorstehender 
Adresse eingegangene, ordnungsgemäße Gegenanträge und 
Wahlvorschläge von Aktionären werden einschließlich des 
Namens des Aktionärs sowie etwaiger Begründungen unter 
der Internetadresse http://www.voltabox.ag/ unter der Rub-
rik „Investor Relations/Hauptversammlung“ veröffentlicht. 
Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls 
unter der genannten Internetadresse zugänglich gemacht.

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG
In der Hauptversammlung ist jedem Aktionär oder Aktionärs-
vertreter auf Verlangen vom Vorstand Auskunft über Angele-
genheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und 
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geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen 
Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und der in 
den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen zu geben, 
soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines 
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Aus-
kunftsverweigerungsrecht besteht. 

Weitere Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 
Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG finden sich auch im 
Internet unter http://www.voltabox.ag/ unter der Rubrik 
„Investor Relations/Hauptversammlung“.

Unterlagen und Veröffentlichungen auf der Internetseite
Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen, eine aktuelle Fas-
sung der Satzung der Gesellschaft, die der Hauptversammlung 
zugänglich zu machenden Unterlagen und Informationen 
nach § 124a AktG sowie weitergehende Erläuterungen zu  
den Rechten der Aktionäre gemäß §§ 122 Abs. 2 AktG (Minder-
heitsverlangen), 126 Abs. 1 AktG (Gegenanträge), 127 (Wahl-
vorschläge) und 131 Abs. 1 AktG (Auskunftsrechte) sind seit 
der Einberufung der Hauptversammlung im Internet unter  
http://www.voltabox.ag/ unter der Rubrik „Investor Relations/
Hauptversammlung“ zugänglich:

• Jahresabschluss der Voltabox AG, gebilligter Konzernab-
schluss und zusammengefasster Lagebericht für die Voltabox 
AG und den Konzern jeweils für das Geschäftsjahr 2018;

• erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach 
§§ 289a Abs. 1, 315a Absatz 1 HGB für das Geschäftsjahr 2018;

• Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018; sowie
• ggf. weitere vorlagepflichtige Unterlagen.

Die vorgenannten Unterlagen liegen zudem seit der Einberu-
fung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der 
Gesellschaft, Artegastraße 1, 33129 Delbrück, zur Einsicht durch 
die Aktionäre aus. Die vorgenannten Unterlagen werden 
zudem in der Hauptversammlung ausliegen.
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Die Gesellschaft wird den Aktionären gegen Nachweis ihrer 
Aktionärseigenschaft die vorgenannten Unterlagen auf Anfor-
derung übersenden. Es wird darauf hingewiesen, dass der 
gesetzlichen Verpflichtung mit der Zugänglichmachung auf 
der Internetseite der Gesellschaft Genüge getan ist. Daher 
wird die Gesellschaft lediglich einen Zustellversuch mit ein-
facher Post unternehmen.

Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im 
Zeitpunkt der Einberufung
Im Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital  
der Gesellschaft EUR 15.825.000,00 und ist eingeteilt in 
15.825.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stück-
aktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme in der Hauptver-
sammlung. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im 
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt 
somit 15.825.000. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Ein-
berufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

Information zum Datenschutz
Ihre personenbezogenen Daten werden zur Kommunikation 
mit Ihnen als Aktionär sowie zur Durchführung unserer 
Hauptversammlungen verarbeitet. Darüber hinaus werden 
Ihre Daten für damit in Zusammenhang stehende Zwecke und 
zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Pflichten (z.B. Nachweis- 
oder Aufbewahrungspflichten) verwendet. Die Voltabox AG 
verarbeitet Ihre Daten als Verantwortlicher unter Beachtung 
der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Nähere 
Informationen zum Datenschutz sind im Internet unter 
http://www.voltabox.ag/ unter der Rubrik „Datenschutzinfor-
mationen“ abrufbar.

Delbrück, im April 2019

Voltabox AG
Der Vorstand
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